




Dachdem man bishero mißfallig angemercket daß
X bey denen Domainen-Bauten und Reparationen, allerhand Unord.5  nungen auch darinn vorgegangen daß theils Annehmere fur die ihnen nach

tes BauHoltz keine Caution geleiſtet und dadurch Anlaß genommen den Bau liegen zu
laſſen und das empfangene Geld und Holtz zu mißbrauchen: Als wird um ſolchem Unwe—

ſen abiuhelffen dem hierdurch anbefohlen:
1. Jns kunfftige jedesmahl dahin zu ſehen daß ben denen Bauten und Reparationen

keme andere als tuchtige und davor bekandte Entrepreneurs, angenommen werden;

2. Welche ſodann in Termino des Verdings entweder aus eigenem Vermogen Cau-
tion machen oder einen ſolchen Burgen ſtellen wobey die Bau- und Forſt-Caſſen
thre erforderte Sicherheit finden und wovon in dem anhero einzuſendenden Verdings—
Protocollo, jedesmahl zugleich zuverlaſſige Anweiſung geſchehen muß; Welchemnechſt

z. beſonders der Land-Baumeiſter dahin zu ſorgen hat daß jeder Annehmer die ratifi-
cirte Bauten und Reparaturen in einer Suite, bey der dazu bequemſien Jahres-Zeit
Beſteckmaßig und rechtſchaffen vorfertigen muſſe und zwar dieſes in der des Cndes in
denen Verdings-Vorwarden feſt zu beſttmmenden gewiſſen Zeit widrigenfals ſolches
alles ins beſondere dem Land-BauMeiſter zur ſchweren Verantwortung gereichen und
der Regreſs, wegen des denen Koniglichen Bau, und Forſt-Caſſen zu verurſachenden
Schadens an den gedachten Land-Bau-Meiſter ſowohl als auch an den mit ſchuldig
befindenden HauptPachter oder LandBaunSchreiber genommen werden ſoll weß
halben alſo dieſelbe fur Schaden hiemit gewarnet werden.

Signatum Cleve in der Krieges- und Domainen- Cammer den 18. Auguſt. 1749,

V.C M.v. Beſſel Muntz. Schmitz. J.C. Wollmſtadt Durham. Colberg. A.O. v. Raesfeld.
B. Rappard. Gazali. Michaelis. Keſſel. L.P. v. Hagen. Schwedler.

An alle HauptPachtere in Cleve und
Marck item an die Land-Bau—
Meiſtere und Land-Bau.Schreibere
wegen der von Annehmeren derer

Bauten und Reparationen zu be Ritmeier.
ſtellenden Caution.
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